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Gedankensplitter

Zur Nachahmung empfohlen?

Nach den Satzungen des Französischen Bauernverbandes darf kein Bauernführer

ein politisches Mandat gleichzeitig mit einem berufsständischen Amt
ausüben. Im Hinblick auf die Wahlen in die Nationalversammlung vom März 1967
soll der Präsident des Französischen Bauernverbandes in einem Rundschreiben
darauf hingewiesen haben, dass jeder Vorsitzende eines regionalen Bauernverbandes

zurücktreten und die Wahl eines Nachfolgers freigeben müsse, wenn er als

Abgeordneter kandidieren wolle.

Bei uns sind die Verhältnisse nicht gleich, weil wir das Berufsparlament, Gott
sei Dank, nicht kennen. Die genannte Weisung legt die Hand auf eine grosse
Schwäche: Man kann nicht zwei Herren zugleich dienen! Dessen sollten sich bei

uns namentlich die Herren Regierungsräte und Parlamentarier mit
Verwaltungsratsmandaten wieder besser bewusst werden. Es würde auch nichts schaden,

wenn in den Gemeinde- und Einwohnerräten nicht zu viele Staatsbeamte sitzen
würden. Sie betrachten die Dinge halt durch eine andere Brille. Dass beispielsweise

hier am Bözberg so viele Lehrer im Einwohnerrat sitzen, rufen in mir
Zweifel wach, ob die Herren Lehrer wohl die richtige Staatskunde dozieren.
Wenn ja, so müssten sie doch selber einsehen, dass 16 auf 40 zu viel sind und

von sich aus die Konsequenzen ziehen. Vielleicht hätten es auch die Stimmbürger
merken sollen!! Ueli am Bözberg

Auch dies sei zur Nachahmung empfohlen

Ford senkt Traktoren-Preise

Wie von FORD SWITZERLAND verlautet, erfahren die aus England importierten
Traktoren der Gesellschaft im Anschluss an die auf I.Januar 1967 festgesetzte
Zollbefreiung für EFTA-Importe Preisreduktionen bis zu Fr. 445.—.

Entsprechend den vom Bundesrat im Anschluss an die Ministerratstagung in Lissabon
im Oktober 1966 an die Importeure gerichteten Empfehlungen und Richtlinien kommt
somit der Zollabbau weitgehend den Konsumenten zugute.

Die Preisreduktion trotz stetig steigender Löhne und Materialkosten an den
Verbraucher weiterzugeben, wurde nicht zuletzt dank Großserienherstellung (jährliche
Produktion ca .120 000 Traktoren) und der guten Position der FORD-Traktoren im schweizerischen

Markt möglich.

Seit der Aufhebung der Importkontingentierung im Jahr 1958 konnte der schweizerische

Marktanteil der Traktoren dieser Gesellschaft in den ersten 9 Monaten 1966 von
4,2% auf 16,1 % erhöht werden, wobei die Gesellschaft seit 1963 den ersten Platz unter
den Traktorimporteuren einnimmt.
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